
Zu § 6 Abs. 3 KFG 1967 
§ 3b. 

 (1) Die Wirkung der Betriebsbremsanlage muß auf die Räder in dem für die Fahrstabilität 
notwendigen Ausmaß symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges verteilt sein. 

(2) Bei Bremsanlagen mit hydraulischer Übertragungseinrichtung müssen die 
Einfüllöffnungen der Flüssigkeitsbehälter leicht zugänglich sein. Die Flüssigkeitsbehälter müssen 
so beschaffen sein, daß eine Feststellung des Flüssigkeitsstandes in den Behältern leicht möglich 
ist, ohne daß diese geöffnet zu werden brauchen, oder es muß eine Warneinrichtung vorhanden 
sein, die dem Lenker einen abgesunkenen Flüssigkeitsstand anzeigt, der ein Versagen der 
Bremsanlage zur Folge haben könnte. Die einwandfreie Funktion dieser Warneinrichtung muß 
vom Lenker leicht kontrolliert werden können. Der Ausfall eines Teiles einer hydraulischen 
Übertragungseinrichtung einer Zweikreisbremsanlage ist dem Lenker durch eine rote 
Kontrollampe anzuzeigen, die spätestens bei Betätigung der Bremsanlage aufleuchtet. Diese 

Kontrollampe kann der angeführten Warneinrichtung angehören. Die Anzeige muß auch bei 
Tageslicht sichtbar sein, und der einwandfreie Zustand der Lampe muß vom Lenker leicht 
geprüft werden können. 

(3) Bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 50 km/h, bei Fahrzeugen mit einer geringeren 
Bauartgeschwindigkeit bei dieser, muß mit der Betriebsbremsanlage 
  eine mittlere 

Verzögerung 
eine 

Verzögerung 
  erreicht werden können von 

mindestens m/s² 

a) eines Fahrzeuges der Klassen M1 und N1 gemäß 
Anlage 1f sowie eines Motordreirades 

 

4,4 5,0 

b) eines anderen Kraftwagens unbeschadet des § 3a 
Abs. 2 

 

4,0 4,8 

Mit der Hilfsbremsanlage muß wenigstens die halbe in lit. a oder b angeführte mittlere 
Verzögerung erreicht werden können. Der zur Erzielung der vorgeschriebenen Wirksamkeit der 
Bremsanlagen erforderliche Kraftaufwand darf bei mit dem Fuß zu betätigenden Vorrichtungen 

bei den in lit. a angeführten Fahrzeugen 50 daN, sonst 70 daN, bei mit der Hand zu betätigenden 
Vorrichtungen bei den in lit. a angeführten Fahrzeugen 40 daN, sonst 60 daN, nicht übersteigen. 

(4) Die Wirksamkeit der Bremsanlagen ist nach Anlage 1f Anhang 4 zu prüfen. Sind für die 
Prüfung der Wirksamkeit einer Bremsanlage nur Bremsprüfstände verfügbar, so ist die 
Einhaltung der vorgeschriebenen Verzögerung durch das Verhältnis der am Umfang der Räder 
wirkenden Bremskräfte zum Gesamtgewicht des Fahrzeuges zu prüfen. Sattelzugfahrzeuge sind 
bei Prüfungen gemäß § 57a oder § 56 KFG 1967 erforderlichenfalls mit entsprechend erhöhter 
Hinterachslast (Ballast oder Niederspannen) zu prüfen. Dies gilt nur, wenn die 
Feststellbremsanlage die Hilfsbremsanlage ist, die Feststellbremsanlage nur auf die Räder der 
Hinterachse wirkt und das Fahrzeug im Leerzustand geprüft wird. Durch die Ballastierung darf 
höchstens eine Hinterachslast von 40% des Eigengewichts des Fahrzeuges erreicht werden. 

(5) Mit der Feststellbremsanlage muß das Abrollen des das Höchstgewicht aufweisenden 
Fahrzeuges auf einer Steigung oder einem Gefälle von mindestens 18 vH dauernd verhindert 
werden können. 
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